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Name des Betriebs:





�
Betriebsanweisung


Gemäß § 14 GefStoffV�
Stand: 08/2011�
�
Arbeitsbereich:





�
Tätigkeit:


�
�
�
Gemische mit Propionsäure


(Luprosil mit 99,5 % Propionsäure)





Gefahren für Mensch und Umwelt





Das Produkt verursacht schwere Verätzungen an Haut, Augen und Schleimhäuten.


Das Produkt reagiert mit Laugen unter starker Wärmeentwicklung. Dämpfe bilden mit Luft explosionsfähige 


	Gemische. 


Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation 


	gelangen lassen.





Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung         schützen. Nicht zusammen mit Laugen lagern. 


Handhabung: Für ausreichend Frischluftzufuhr/Absaugung bei der Aufbringung auf das Futtermittel am Arbeitsplatz          sorgen. Das Betreten Unbefugter während und nach der Behandlung ausschließen. Nicht mit anderen Produkten           mischen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.      Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 


Atemschutz: Kombinationsfilter ABEK-P2


Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille


Handschutz: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk 


Hautschutz: Schutzkleidung, Schutzstiefel, Gummischürze


Bei 99,5 % Propionsäure max. Transport von 333 L





Verhalten im Gefahrfall


Auslaufen/


Leckagen:	Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. 


Im Brandfall: 	Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. 


			Geeignete Löschmittel: Wasser, Trockenlöschmittel, Schaum, CO2





Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe





Nach Einatmen:	Betroffene an die frische Luft bringen, Arzt hinzuziehen


Nach Hautkontakt:	Sofort mit viel Wasser abwaschen, gut nachspülen. Mit Polyethylenglycol 400 abtupfen. 						Steriler Schutzverband, Hautarzt 


Augenkontakt:		Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort gründlich mit Wasser spülen, Arzt aufsuchen


Verschlucken:		Mund spülen, reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen einleiten, Arzt aufsuchen 


Kleiderkontakt:		Kleiderwechsel








Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112





Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten, Rettungswagen/Arzt rufen


Unternehmer/Vorgesetzten/Verantwortliche informieren


                                           


Sachgerechte Entsorgung


Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Leere und unbrauchbare Verpackungen, Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und der zuständigen Entsorgungsstelle übergeben. Kontaminiertes Löschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen.





Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.





_________                                     ___________________


Datum				     Unterschrift des Unternehmers
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